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Am 2. Oktober 2002 hat der Stadtrat mit dem StRB 2002/1636 das in der vorhergehenden Le
gislaturperiode verhängte Moratorium für das Erstellen von Mobilfunkantennen auf Liegenschaf
ten im Eigentum der Stadt Zürich teilweise aufgehoben. Auf ausgewählten städtischen Liegen
schaften hat das Moratorium aber nach wie vor seine Gültigkeit. Mobilfunkantennen dürfen nicht 
errichtet werden, wenn diese auf ein Schulhaus, Spital, Alters-und Krankenheim oder einen 
Spielplatz bzw. auf ein städtisches Grundstück zu stehen kommt, auf dem oder in unmittelbarer 
Nachbarschaft sich solche Gebäude befinden. 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Schweizer Wirtschaft werden immer mehr Geräte mit 
dem Internet verbunden sein (Internet of things). Das Bedürfnis nach einem verlässlichen und 
leistungsfähigen mobilen Internetzugang ist anhaltend hoch in der Bevölkerung. Dies zeigt sich 
am durch Mobilfunk übertragene Datenvolumen, das sich aktuell jedes Jahr verdoppelt. Eine 
gute Mobilfunkversorgung und der Zugang zum mobilen Internet sind für die Wettbewerbsfähig
keit und den Wirtschaftsstandort Zürich von grosser Bedeutung. Die Schweiz verfügt im interna
tionalen Vergleich über eine hervorragende Mobilfunkversorgung. Dieser Spitzenplatz kann nur 
verteidigt werden, wenn die Mobilfunk-Infrastruktur kundengerecht und zeitnah ausgebaut wird. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Ist es aktuell noch sinnvoll, am Mobilfunk-Moratorium auf ausgewählten Liegenschaften 
in der Stadt Zürich festzuhalten, wenn man die Bedeutung des mobilen Internets für die 
Bevölkerung und für die Digitalisierung der Wirtschaft in Erwägung zieht? Falls ja, wes
halb? 

2. Ist es angesichts der wissenschaftlichen Sachlage noch angezeigt, ein Mobilfunk-Mora
torium für Antennen auf ausgewählten städtischen Liegenschaften aufrecht zu erhalten? 
Falls ja, weshalb? 

3. Wie kann der Prozess der Bewilligung für neue und bestehende Mobilfunkanlagen und 
deren technologisch notwendigen Modernisierung effizienter und in allen Abteilungen der 
Stadtverwaltung einheitlich gestaltet werden? 

4. Wie beurteilt der Stadtrat die technologischen Auswirkungen von W-Lan bzw. DETC im 
Vergleich zur Strahlung von Mobilfunk-Antennen? 


